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23. Nachtragssatzung vom        zur Satzung über Gebühren für die Entwässerung der Grundstü-
cke im Stadtgebiet Hilden vom 10.12.1981 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 4, 6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW), der §§ 1 und 9 des Geset-
zes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG -) 
und der  §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG), in Verbin-
dung mit der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage - Entwässerungssatzung - der Stadt Hilden, jeweils in den zur Zeit geltenden Fassun-
gen hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am           folgende 23. Nachtragssatzung zur Sat-
zung über Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 10.12.1981 
beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 
10.12.1981 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Die Abwassergebühren betragen je cbm Abwasser 2,15 €   und setzt sich zusammen aus einer 

Abwasserreinigungsgebühr (1,06 € /cbm Abwasser) und einer Abwasserableitungsgebühr (1,09 €    
/cbm Abwasser). 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

 
   Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
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